
Aktualisierung nicht vergessen!
Beim Strahlenschutz müssen Fristen beachtet werden

Nach der Röntgenverordnung (RöV) sind Zahnärzte 
verpflichtet, ihre Fachkunde im Strahlenschutz 
mindestens alle fünf Jahre durch den Besuch eines 
entsprechenden Kurses zu aktualisieren. 

Für Zahnärzte gibt es zur Aktualisierung der Fach-

kunde im Strahlenschutz zwei Wege:

1.  Teilnahme an einem gesonderten mehrstündigen 

Aktualisierungskurs. Dabei ist zu beachten, dass 

die in Bayern stattfindenden Kurse von der Bayeri-

schen Landeszahnärztekammer anerkannt sein 

müssen.

2.  Teilnahme an einem sonstigen Fortbildungskurs 

mit ausreichend strahlenschutzrelevanten Inhal- 

ten, zum Beispiel bei der eazf, dem Fortbildungs-

institut der BLZK. Diese Kurse sind mit dem Hin- 

weis „unter besonderer Berücksichtigung der 

Aktualisierung der Fachkunde im Strahlenschutz 

konzipiert“ oder einer ähnlichen Formulierung 

ausgewiesen. 

Die Lehrgänge müssen, sofern sie in Bayern statt-

finden, ebenfalls von der BLZK anerkannt sein. 

Neben der eazf bieten zum Beispiel auch die Zahn-

ärztlichen Bezirksverbände solche Kurse an. Die 

Termine werden regelmäßig im BZB und in den 

Publikationen der Zahnärztlichen Bezirksverbände 

veröffentlicht.

Regelungen für zahnärztliches Personal
Analog zur Regelung für Zahnärzte sind nach § 18a 

Absatz 3 RöV auch Zahnarzthelfer/-innen (ZAH) be- 

ziehungsweise Zahnmedizinische Fachangestellte 

(ZFA) sowie Hilfspersonal ohne abgeschlossene Aus-

bildung mit Kenntnissen im Strahlenschutz verpflich-

tet, ihre Kenntnisse mindestens alle fünf Jahre im 

Rahmen eines Kurses zu aktualisieren. 

Für zahnärztliches Personal waren die Kenntnisse 

gemäß Röntgenverordnung erstmals bis 1. Juli 2007 

zu aktualisieren. Ausgehend vom Datum des Aktu-

alisierungskurses ergibt sich die fünfjährige Frist 

für eine erneute Aktualisierung im Jahr 2012 und 

daran anschließend im Jahr 2017. Auch bei erst-

maligem Erwerb der Kenntnisse im Strahlenschutz 

im Jahr 2012 ist innerhalb von fünf Jahren – ab 

dem Datum des Erwerbs der Kenntnisse – ein Ak-

tualisierungskurs erfolgreich zu absolvieren.

Für die Aktualisierung der Kenntnisse im Strahlen-

schutz bieten beispielsweise eazf und ZBV entspre-

chende Kurse an. Über die Termine können sich 

Interessenten im Referat Praxisführung der BLZK 

informieren.
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